
Stadt Köthen (Anhalt) Gläubiger-Identifikationsnummer: 
-Stadtkasse- DE8900100000121848 
Marktstraße 1-3, 06366 Köthen (Anhalt) 

 

S E P A - L a s t s c h r i f t m a n d a t  
 

Das Mandat wird abgegeben für:  

 wiederkehrende Zahlungen   eine einmalige Zahlung 
 

zum Buchungs-/Kassenzeichen:        

Mandatsreferenznummer: Die Mandatsreferenznummer teilen wir Ihnen später mit. 

 

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) die Stadt Köthen (Anhalt), Zahlungen von meinem (unserem) Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von 

der Stadt Köthen (Anhalt) auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

 
Hinweise:  

 Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 Fällt eine gesetzliche oder vertragliche Fälligkeit auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, so wird 

am nächsten Werktag abgebucht. Der Lastschrifteinzug wird mir (uns) spätestens fünf Kalendertage 

vor dem ersten Einzug angekündigt. 

 Die Bankverbindung wird für die automatische Erstattung von Guthaben genutzt. 

 
Zahlungspflichtiger: 

Vorname und Name:       

 
Angaben zum Kontoinhaber: 

Vorname und Name:       

Straße und Hausnummer:       

PLZ und Ort:       

 
IBAN: 

DE                                         

 
BIC: (8 oder 11 Stellen) 

                      

 

 
 
      

Ort und Datum Unterschrift des/der Kontoinhaber/s  

 



Bequem zahlen - abbuchen lassen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Stadtkasse der Stadt Köthen (Anhalt) kann Ihnen mit Hilfe des SEPA-Lastschriftverfahren die 
Zahlung Ihrer Abgaben und Entgelte, z.B. Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer, Mieten, Pachten, 
Kindergartenbeiträge, Erschließungsbeiträge usw. wesentlich erleichtern, wenn auch Sie sich 
entschließen, am SEPA-Lastschriftverfahren teilzunehmen. 

Die Abgaben werden frühestens am Fälligkeitstag von Ihrem Konto abgebucht. 
 
Ihre Vorteile: 

 Sie zahlen immer den richtigen Betrag, auch wenn sich die Höhe der Abgaben ändert. 
 Sie ersparen sich das lästige Ausstellen von Überweisungen, Schecks oder das Ändern von 

Daueraufträgen. 
 Sie vermeiden Wege und warten nicht mehr am Schalter. 
 Selbst wenn Sie den Zahlungstermin vergessen haben sollten, zahlen Sie immer pünktlich. 
 Für Sie gibt es keine Mahnungen, so entfallen Mahngebühren und Säumniszuschläge. 
 
Kein Risiko 

Mit dem Kontoauszug Ihres Geldinstitutes erhalten Sie über die vorgenommene Abbuchung eine 
Quittung. Sie sind berechtigt, von Ihrem Geldinstitut binnen 8 Wochen eine Widergutschrift zu 
verlangen. Die SEPA-Lastschrift gilt maximal 36 Monate nach der letzten Nutzung. 
 
Was ist zu veranlassen? 

Umstehendes SEPA Lastschriftmandat ausfüllen, unterschreiben und im Original zurücksenden. 

Bestehende Daueraufträge rechtzeitig widerrufen, da es sonst zu doppelten Zahlungen kommt. 
 
Bitte beachten Sie folgendes: 

Das SEPA Lastschriftmandat muss der Stadtkasse spätestens 2 Wochen vor Fälligkeit vorliegen. 

Abbuchungen von Sparguthaben sind nicht möglich. 

Entstehen der Stadtkasse im Rahmen des Lastschriftmandates Entgelte, die Sie zu vertreten haben, 
weil z.B. eine Belastung mangels Deckung nicht eingelöst wird, so sind diese Kosten von Ihnen zu 
tragen. 

Die Lastschrift bezieht sich ausschließlich auf das umstehende Kassenzeichen bzw. Objekt.  
Wird ein neues Kassenzeichen vergeben, so ist auch eine neue Lastschriftermächtigung erforderlich. 

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne die Mitarbeiter der Stadtkasse. 

 
Mit freundlichem Gruß 
 
Ihre Stadtkasse 
 

 
 
Bitte im Original zurück an: 
 
 
 
Stadt Köthen (Anhalt) 
-Stadtkasse- 
Marktstraße 1-3 
 
06366 Köthen (Anhalt) 
 
 
 
 


